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Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

AVG §45 Abs2;

HGG 1985 §30 Abs4;

ZDG 1986 §34 Abs1;

Rechtssatz

Gemäß § 39 Abs 2 AVG tri;t zwar die Beweisp=icht die belangte Behörde, doch wird in Verfahren, die die Gewährung

von Begünstigungen zum Gegenstand haben und nur auf Antrag der interessierten Partei durchgeführt werden und in

deren Verlauf auch das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zu prüfen ist, eine Beweislast des Antragstellers

anzunehmen sein, auch wenn dies die in Betracht kommenden Verwaltungsvorschriften nicht ausdrücklich anordnen.

Wirkt die Partei am Ermittlungsverfahren nicht mit, so steht es der Behörde frei, aus diesem Verhalten gemäß § 45

AVG im Rahmen der ihr zustehenden freien Beweiswürdigung ihre für den Antrag der Partei möglicherweise auch

negativen Schlüsse zu ziehen. Die Verp=ichtung der Behörde von Amts wegen vorzugehen, befreit somit die Partei

nicht davon, zur Ermittlung des maßgebenden Sachverhaltes beizutragen.
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